
  
 
 

 
 

 

Schweizer Berglauf Meisterschaften  

Adelboden, Sonntag, 27.09.2020 

Schutzkonzept COVID-19 
 
Das Schutzkonzept stützt sich auf das Rahmenschutzkonzept für Laufveranstaltungen von Swiss Running 

1. Grundsätze 
o Alle Anwesenden (Teilnehmende, Helfende, Zuschauende, Medienschaffende, Sponsoren, Partner) ver-

pflichten sich im Interesse des Laufsports und gegenüber der gesamten Bevölkerung, sich solidarisch 
und mit hoher Selbstverantwortung an das Schutzkonzept zu halten und die notwendigen Massnahmen 
konsequent umzusetzen.  

o Nur wer vollständig gesund ist, keine Vorerkrankungen oder Krankheits-/Covid-19- Symptome hat oder 
in Kontakt mit erkrankten Personen war, darf an der Veranstaltung anwesend sein. Besonders gefähr-
dete Personen müssen die spezifischen Vorgaben des BAG beachten.  

 

2. An- /Abreise 
o Für die Festlegung von Schutzmassnahmen im öffentlichen Verkehr (z.B. tragen von Schutzmasken) sind 

die Betreiber zuständig. 
o Beim Startgelände der Aktiven stehen genügend Parkplätze (Gebühr CHF 5.-) zur Verfügung. 
 

3. Infrastruktur 
a) Startnummernausgabe 
Die Startnummern können im Startgelände bezogen werden. 

b) Gepäcktransport 
Das Gepäck wird kostenlos mit der Bahn vom Start ins Ziel transportiert. Das Gepäck kann bei der Talstation 
Sillerenbahn mit Gepäcketikette (an der Startnummer) abgegeben und im Ziel in der Bergstation Silleren-
bühl wieder abgeholt werden. 

c) Festwirtschaft 
Es wird vom Veranstalter keine Festwirtschaft betrieben. 

d) Startbereich 
Es wird in je einem Block für Aktive und für die U20-Kategorie gestartet. 

e) Zielbereich 
Zur Vermeidung von Ansammlungen werden die Finisher aufgefordert, den Zielbereich unmittelbar nach 
Einnahme der Verpflegung sofort zu verlassen.  

f) Siegerehrung 
Die Siegerehrung für die drei Erstplatzierten pro Kategorie findet unmittelbar nach dem Zieleinlauf statt. 
Bitte die Speakerdurchsagen beachten. 

g) Garderoben/Duschen 
Es stehen keine Garderoben und Duschen zur Verfügung. Die Teilnehmer werden gebeten bereits umgezo-
gen anzureisen. 

h) Toiletten 
Es stehen genügend Toiletten zu Verfügung, welche regelmässig gereinigt und desinfiziert werden.  



  
 
 

 
 

 

i) Verpflegung 
Bei den Verpflegungsposten werden Getränke in Bechern angeboten. Die Helfenden tragen Schutzmasken 
und Handschuhe und stellen die Becher auf den Tisch, wo sich die Läufer bedienen können. Es stehen genü-
gend Abfalleimer zur Verfügung. Auf Schwämme zur Erfrischung wird verzichtet. 

 

4. Helfende und weitere in die Organisation eingebundene Personen 
a) Anzahl 
Die Helfereinsätze werden auf das absolute Minimum reduziert. 

b) Ausrüstung 
Alle Helfenden werden mit einer Schutzmaske, jene im Verpflegungsbereich zusätzlich mit Handschuhen, 
ausgerüstet. Desinfektionsmittel steht ebenfalls zur Verfügung. Helfende, die den Mindestabstand von 
1.5m nicht einhalten können müssen eine Maske tragen. Folgenden Bereichen sind vorwiegend betroffen: 
o Samariter 
o Gepäckannahme/-abgabe 
o Infopoint / Wertsachen 
o Mithilfe beim Start 
o Alle Verpflegungsposten 
o Abgabe Rückfahrtbillets 
o Abgabe Startsäcke 
o T-Shirt Ausgabe 
c) Einhaltung Schutzmassnahmen 
Die Helfenden werden mit dem Helferaufgebot über die geltenden Schutzmassnahmen informiert. Ausser-
dem instruiert der Postenchef seine Helfer vor Ort. 

 

5. Zuschauende / Betreuungspersonen 
a) Grundsätze 
Im öffentlichen Bereich entlang der Strecke gelten die Regeln für Spontanversammlungen im öffentlichen 
Raum. Zuschauende sind selbst für die Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen des BAG verantwort-
lich. Es wird auf Angebote für Zuschauende im öffentlichen Raum verzichtet. 

b) Betreuungspersonen 
Betreuungspersonen von Athletinnen/Athleten sind via Webformular auf der Webseite von Swiss Running 
zu erfassen. Die Athletinnen und Athleten sind aufgerufen, mit möglichst wenig Betreuungspersonen anzu-
reisen. 

c) Zuschauende in den Start- und Zielbereichen 
Wir bitten die Besucher die Start- und Zielbereiche zu meiden. Es steht keine Infrastruktur für Zuschauende 
zur Verfügung. 
 

6. Information 
Es werden Plakate und Informationstafeln über die geltenden Regeln und Vorsichtsmassnahmen aufge-
stellt. Die Teilnehmenden, Helfenden und weitere in die Organisation eingebundene Personen erhalten im 
Voraus eine Instruktion mit den geltenden Schutzmassnahmen. Über die Beschallungsanlagen werden re-
gelmässige Covid-19 Infodurchsagen erfolgen.  

 



  
 
 

 
 

 

7. Verantwortlichkeiten 
a) Veranstalter 
Das OK des Vogellisi Berglaufes erstellt ein Schutzkonzept und setzt die Massnahmen vor Ort um. Als 
Corona Beauftragter wird der OK Präsident, Jonathan Schmid (079 245 19 98) bestimmt.  

b) Eigenverantwortung 
Teilnehmende, Helfende, Zuschauende, Medienschaffende, Sponsoren und Partner handeln eigenverant-
wortlich und solidarisch, sich selbst und allen anderen Beteiligten sowie der Veranstaltung gegenüber.  

 


